
Amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 27 vom 08.07.2022 
 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für 
den Entwurf des Bebauungsplanes "Zwischen Hauptstraße und Hinterer Dorfstraße – 2. 
Änderung und Erweiterung" 
 
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.01.2022 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Zwischen Hauptstraße und Hinterer Dorfstraße Änderung 1 / Erweiterung“ unter 
Berücksichtigung der vorgestellten Ergebnisse des Planungswettbewerbs sowie unter 
Einbeziehung der neuen Kreisverkehrsinsel zu ändern. Das Verfahren wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes soll die bauplanungsrechtliche Grundlage für die 
Umsetzung der Ergebnisse des Planungswettbewerbs (Realisierungswettbewerb mit Ideenteil) 
für die Neugestaltung des ehemaligen Ibelo-Areals, der Kreisverkehrsinsel und des 
Rathausvorplatzes geschaffen werden. 
 
Die vom Büro PlanerFM Fache Matthiesen GbR ausgearbeitete und vom Marktgemeinderat in 
seiner Sitzung vom 30.06.2022 gebilligte Planung in der Fassung vom 30.06.2022 (Planentwurf 
mit textlichen Festsetzungen und Begründung, Flächennutzungsplanberichtigung) sowie das 
Gutachten über die Geotechnische Erkundung für die Umgestaltung des ehemaligen Ibelo-
Geländes werden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom  

vom 18.07.2022 bis einschließlich 26.08.2022 



im Rathaus Sulzbach a. Main, Hauptstr. 36, Zimmer Nr. 20 (Ebene 4) während der Dienstzeiten 
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Mittwoch von 
14.00 bis 18.00 Uhr) öffentlich ausgelegt. 
 
Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung im Rathaus sind die Unterlagen auch auf der 
Homepage des Marktes Sulzbach a. Main unter www.sulzbach-main.de  
(► Wirtschaft & Verkehr ► Bauen ► Bebauungsplanverfahren) einsehbar. 
 
Gem. § 4a BauGB erfolgt die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gleichzeitig mit der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes. 
 
Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerechte Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag nach § 47 VwGO zur Einleitung einer Normenkontrolle, der einen Bebauungsplan 
zum Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Datenschutz:  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

 
Sulzbach a. Main, 8. Juli 2022 
 
gez. (Siegel) 
 
Martin Stock 
1. Bürgermeister 

http://www.sulzbach-main.de/

